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  Gemeindeverwaltung Sils im Domleschg 

 
Publikation im Pöschtli vom 21. Juli 2022 
 
Baugesuch Nr. 22-017 
Bauherrschaft: Ali Akca, Oberdorf 11, 7411 Sils i. D. 
Vertreter:  MK Gebäudetechnik, Lochmühle 4, 7421 Summaprada 
Bauvorhaben:  Heizungssanierung Luft/Wasser Wasserpumpe 
Lage der Baute: Parz. Nr. 88, Oberdorf 11, 7411 Sils i.D. 
Nutzungszone: KZ 
Profile:   Auf eine Profilierung wird verzichtet 
Öffentliche Auflage: 21.07.2022 bis 10.08.2022 
Auflageort:  Gemeindekanzlei, Palazzo, Ausserdorf 9, 7411 Sils i.D. 
Einsprachen: 
Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind schriftlich und begründet innert 20 Tagen ab Publikation 
an den Gemeindevorstand, Ausserdorf 9, 7411 Sils i.D. einzureichen.  
  

Baukommission 
 

Absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot 
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und gestützt auf Art. 11 des kantonalen Brandschutz-
gesetzes erlässt die Gemeinde ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot auf dem ganzen 
Gemeindegebiet. Das Verbot gilt bis auf Widerruf. 
 
          Gemeindevorstand 
 
Auflage Protokoll Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2022 
Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung liegt auf der Gemeindekanzlei während 30 
Tagen (bis 22. August 2022) auf. 
Gemäss Gemeindegesetz des Kantons Graubünden vom 17. Oktober 2017, Art. 11, Abs. 3, 
müssen Einsprachen gegen das Protokoll innert der Auflagefrist, d.h. bis spätestens 22. Au-
gust 2022, schriftlich an den Gemeindevorstand eingereicht werden, ansonsten das Protokoll 
als genehmigt gilt. 
 
          Gemeindevorstand 
 
Invasive Neophyten 
Der Kanton Graubünden und die Gemeinden wollen invasive gebietsfremde Pflanzenarten 
(invasive Neopyhten) bekämpfen. Hierfür hat jede Gemeinde einen Neophytenbeauftragten 
bestimmt. Für die Gemeinde Sils i.D. ist dies Revierförster Christian Rohner, welcher unter 
079 458 30 38 für Fragen und die Umsetzung von Bekämpfungsmassnahmen kontaktiert wer-
den kann. 
In Zusammenarbeit mit weiteren kantonalen und kommunalen Fachstellen hat das Amt für 
Natur und Umwelt bereits erste systematische Bekämpfungsmassnahmen unter Beizug von 
Zivildienstleistenden eingeleitet, um die Ausbreitung von Neophyten einzudämmen. 
Ausführliche weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage des Amtes für Natur 
und Umwelt www.anu.gr.ch. 
Falls sie Fragen haben, zögern Sie nicht und rufen uns an. 
 
          Gemeindevorstand 
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Kehrichtabfuhr am 1. August  
Die Abfuhr vom Montag, 1. August 2022, fällt aus. Sie wird nachgeholt am Donnerstag, 4. Au-
gust 2022, zur gewohnten Zeit. 
 
          Geschäftsstelle AVM 


